
§ 103

Anspruch des Leistungstr�gers, dessen Leistungsverpflichtung
nachtr�glich entfallen ist

(1)Hat einLeistungstr�gerSozialleistungen erbrachtund ist derAnspruch auf
diese nachtr�glich ganz oder teilweise entfallen, ist der f�r die entsprechende
Leistung zust�ndige Leistungstr�ger erstattungspflichtig, soweit dieser nicht
bereits selbst geleistet hat, bevor er von der Leistung des anderen Leistungs-
tr�gers Kenntnis erlangt hat.

(2) Der Umfang des Erstattungsanspruchs richtet sich nach den f�r den zu-
st�ndigen Leistungstr�ger geltenden Rechtsvorschriften.

(3) Die Abs�tze 1 und 2 gelten gegen�ber den Tr�gern der Eingliederungshilfe,
der Sozialhilfe, der Sozialen Entsch�digung, soweit diese Besondere Leistun-
gen im Einzelfall erbringen, der Soldatenentsch�digung nach Kapitel 5 des
Soldatenentsch�digungsgesetzes und der Jugendhilfe nur von dem Zeitpunkt
ab, von dem ihnen bekannt war, dass die Voraussetzungen f�r ihre Leistungs-
pflicht vorlagen.
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1. Vorbemerkung

Die Vorschrift des § 103 ist am 1. 7. 1983 in Kraft getreten und regelt den Er-
stattungsanspruch desjenigen Leistungstr�gers, dessen Leistungspflicht
nachtr�glich entfallen ist. Zu einer �nderung in § 103 Abs. 3 kam es mit Wir-
kung ab dem 1. 1. 2020, und zwar durch das Gesetz zur St�rkung der Teilhabe
und Selbstbestimmung vonMenschenmit Behinderungen (Bundesteilhabege-
setz – BTHG) vom 23. 12. 2016 (BGBl. I 2016, S. 3234). Eine weitere Ver�nde-
rung des Abs. 3 erfolgte zum 1. 1. 2024, und zwar durch das Gesetz zur Rege-
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lung des Sozialen Entsch�digungsrechts vom 12. 12. 2019 (BGBl. I 2019,
S. 2652). Der Abs. 3wurde nochmals ver�ndert durch dasGesetz �ber die Ent-
sch�digung der Soldatinnen und Soldaten und zur Neuordnung des Soldaten-
versorgungsrechts vom 25. 8. 2021 (BGBl. I 2021, S. 3932), und zwar zum
1. 1. 2025.

2. Gesetzgebungsverfahren

In der Begr�ndung des Gesetzesinitiators (BT-Drucks. 9/95, 25, dort zu § 109)
zur Ursprungsfassung des § 103 wird u. a. ausgef�hrt, dass die Vorschrift des
§ 103 einerseits nicht bei zu Unrecht erbrachten Sozialleistungen zum Zuge
komme, andererseits aber auch dann anwendbar sei, wenn der die Erstattung
begehrende Tr�ger bereits von der Leistung des anderen Tr�gers erfahren ha-
be.Der urspr�nglicheRegierungsentwurf zumDrittenKapitel des SGBXent-
hielt noch nicht den § 103 Abs. 3; dieser Absatz wurde n�mlich erst aufgrund
einer Anregung des Bundesrats (vgl. BT-Drucks. 9/95, 39) im Verlaufe des
damaligen Gesetzgebungsverfahrens angef�gt (vgl. dazu auch BT-Drucks.
9/1753, 44).

3. Voraussetzungen des Erstattungsanspruchs

Nach § 103 Abs. 1 setzt der Erstattungsanspruch voraus, dass der Leistungs-
empf�nger im Zeitpunkt der Leistungsgew�hrung einenAnspruch auf die von
dem erstattungsberechtigten Leistungstr�ger erbrachten Leistungen gehabt
hat. Dabei ist es ausreichend,wenn es sich bei dem„Anspruch“ des Berechtig-
ten lediglich um eine Ermessensleistung handelt (vgl. § 39 SGB I). Der vorleis-
tende Sozialleistungstr�ger soll n�mlich im Rahmen des § 103 so gestellt wer-
den, wie er stehen w�rde, wenn der letztlich zust�ndige Tr�ger die Leistung
sofort bzw. rechtzeitig erbracht h�tte. Von § 103 nicht erfasst werden diejeni-
gen F�lle, in denen die Leistungen des vorleistenden Sozialleistungstr�gers
ohne Rechtsgrund (also zu Unrecht) erbracht worden sind, hier vollzieht sich
der Anspruch auf R�ckgew�hr (also auf Erstattung) vor allem im Rahmen des
§ 50.

Die Erstattungspflicht ist nur gegeben, soweit der Leistungstr�ger nicht be-
reits selbst an den Leistungsempf�nger geleistet hat; eine Erstattungspflicht
besteht allerdings auch dann, wenn der letztlich zur Leistung verpflichtete
Tr�ger noch tats�chlich geleistet hat, obwohl ihm bereits eine Nachricht �ber
die Leistung des anderenTr�gers zugegangen ist oder er sonst von dessenLeis-
tung Kenntnis erlangt hat (vgl. BT-Drucks. 9/95, 24).

a) Nachtr�glicher Wegfall einer Leistungsverpflichtung

Der Anspruch des Berechtigten auf Sozialleistungen muss nachtr�glich ganz
oder teilweise entfallen bzw. weggefallen sein. Es reicht aus, wenn eine Vor-
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schrift eine Leistung f�r den Fall des Zusammentreffens mit einer bestimmten
anderen Leistung ausschließt oder einschr�nkt. Gr�nde f�r das Entfallen der
Leistungsverpflichtung k�nnen der Wegfall der Voraussetzungen sowie K�r-
zungs- und Anrechnungsbestimmungen sein (die Anrechnungsbestimmungen
werden zuweilen als „Nichtleistungsvorschriften“ bezeichnet, vgl. z.B. § 96a
SGB VI). Auch das Ruhen eines Anspruchs wird von § 103 erfasst (vgl. z.B.
§ 156 Abs. 1 SGB III). Zu einemEntfallen der von einem Sozialleistungstr�ger
vorl�ufig erbrachtenLeistungkann es aber immernurkommen,wenn�berdie
andere Leistung (gew�hrt vom anderen Sozialleistungstr�ger) eine Verwal-
tungsentscheidung getroffen wurde, wenn es also eine r�ckwirkende Leis-
tungsbewilligung zu einer Verdr�ngung einer anderen Leistung gef�hrt hat.

Wenn bei gleichartiger Bedarfssituation die Leistung nur einmal zur Verf�-
gung stehen soll, darf es keinen Unterschied machen, ob der urspr�nglich be-
friedigte Anspruch in seiner Existenz oder nur in seiner H�he ganz oder teil-
weise entf�llt.Andererseitswerden von derVorschrift des § 103 nicht die F�lle
erfasst, in denen ein Tr�ger Leistungen zu Unrecht erbracht hat (weil n�mlich
auf diese Leistungen �berhaupt kein Anspruch bestanden hat, der nachtr�g-
lich entfallen k�nnte).

Weitere Voraussetzung der Erstattungspflicht ist, dass der erstattungsberech-
tigte Leistungstr�ger f�r eine entsprechende Leistung zust�ndig sein muss.
Dies ist dann der Fall, wenn die Leistung des zust�ndigen Leistungstr�gers
nach ihrer Art und ihrem Zweck mit der erbrachten Leistung eines anderen
Tr�gers vergleichbar ist; die Leistungen m�ssen im �brigen f�r einen de-
ckungsgleichen Zeitraum bewilligt worden sein (Erfordernis der zeitlichen
Kongruenz). Der erstattungsberechtigte Tr�ger soll so gestellt werden, wie er
stehen w�rde, wenn die entsprechende Sozialleistung vom erstattungspflich-
tigen Tr�ger sofort an den Leistungsberechtigten erbracht worden w�re.

EinErstattungsanspruchderKindergeldkasse (das ist heutzutage fast stets die
sog. Familienkasse als organisatorischer Bestandteil der BA, wobei die ent-
sprechende Erstattungsberechtigung beim Bund als Kostentr�ger liegt) kann
u. a. bestehen, weil das Kindergeld nicht f�r ein Kind gew�hrt wird, f�r das
einer Person Kinderzulagen aus der gesetzlichen Unfallversicherung oder
Kinderzusch�sse aus der gesetzlichen Rentenversicherung gew�hrt werden.
Bei diesem Erstattungsanspruch der Kindergeldkasse (Familienkasse) kommt
es nicht darauf an, dass der Kindergeldempf�nger mit dem Empf�nger der
Kinderzulage oder desKinderzuschusses identisch ist. Entscheidend ist ledig-
lich, dass f�r das Kind ein Kindergeld und eineKinderzulage oder ein Kinder-
zuschuss bewilligt wird. In Kindergeldf�llen ergibt sich die Anwendbarkeit
der §§ 102 ff. im �brigen durch eine ausdr�ckliche Verweisung, die in den
§ 74 Abs. 2 EStG eingestellt wurde.
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Nach § 103 richten sich auch die Erstattungsanspr�che einer Krankenkasse
gegen einen Rentenversicherungstr�ger, die darauf beruhen, dass einemVersi-
cherten anstelle des tats�chlich gezahlten Krankengeldes ein �bergangsgeld
(vgl. §§ 20 ff. SGB VI und §§ 66 ff. SGB IX) oder eine Rente (vgl. §§ 33 ff. SGB
VI) zugestanden h�tte. Die entsprechenden Fallgestaltungen ergeben sich vor
allem imHinblick auf § 50Abs. 1 und § 51SGBV.DieKrankenkassebesitzt im
Rahmendes§ 103Abs. 1 grunds�tzlichkeinRecht, indas rentenrechtlicheVer-
h�ltnis zwischen dem Versicherungstr�ger und Versicherten hineinzuwirken.
Allerdings kann der (auf § 103 gest�tzte) Erstattungsanspruch regelm�ßig
nicht dadurch verhindert werden, dass sich der Versicherte auf rentenrechtli-
che Bestimmungen beruft, wonach der Leistungsfall des Alters hinausgescho-
benwird (Einschr�nkungdesan sichaus rentenversicherungsrechtlicherSicht
bestehenden Dispositionsrechts des Versicherten, siehe § 77 Abs. 2 Nr. 2
Buchst. b SGB VI).

Außerdemgilt zugunstendergesetzlichenKrankenkasse Folgendes:Stirbt der
Versicherte nach der Stellung des Rentenantrages und vor der Bescheidertei-
lung, so ist,wenndieKrankenkassediesemVersicherten einKrankengeld�ber
einen als Rentenbeginn in Frage kommenden Zeitpunkt hinaus gew�hrt hatte,
dasRentenfeststellungsverfahren zuEnde zu f�hren, auchwennkeineBezugs-
berechtigten (i.S. einer Sonderrechtsnachfolge nach § 56 SGB I) oder Erben
vorhanden sind.

Wird demVersicherten vomRentenversicherungstr�ger eineRente wegen teil-
weiser Erwerbsminderung zugebilligt, so wird das Krankengeld nach § 50
Abs. 2 SGB V um den Betrag der f�r den gleichen Zeitraum gew�hrten Rente
gek�rzt. Auch hieraus kann ein Erstattungsanspruch der Kasse resultieren,
der dann auf § 103 Abs. 1 zu st�tzen ist.

Es kann auch ein Erstattungsanspruch des Rentenversicherungstr�gers ge-
gen�ber dem Tr�ger der Grundsicherung f�r Arbeitsuchende (also gegen�ber
einem sog. Jobcenter, und zwar bei bei einer Leistungsgew�hrung auf der
Grundlage des SGB II) entstehen, insbesondere bei r�ckwirkender Bewilli-
gung einer Erwerbsminderungsrente, dann jedoch regelm�ßig nicht nach
§ 103, sondern nach der neuartigen Spezialnorm des § 40a SGB II.

Eine Erstattungsberechtigung des Tr�gers der gesetzlichen Unfallversiche-
rung, die auf § 103 zur�ckgeht, besteht z.B. im Hinblick auf § 48 SGB VII.
Hierbei geht es um die Erstattung des unfallversicherungsrechtlichen Verletz-
tengeldes (§§ 45 ff. SGB VII), wenn der betroffenen Person r�ckwirkend eine
Rente wegen Erwerbsminderung (§ 43 SGB VI) zugebilligt wurde.

Ein Erstattungsanspruch der BA nach § 103 kann beispielsweise auch auf-
grund ausdr�cklicher Anordnung des § 145Abs. 3 SGB III gegeben sein, wenn
n�mlich die BA ein Arbeitslosengeld nach der sog. Nahtlosigkeitsregelung
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weiterhin (trotz gesundheitsbedingt nicht mehr bestehender Vermittlungsf�-
higkeit bzw. trotz bestehender Arbeitsunf�higkeit) bewilligt hat und es nun-
mehr zur r�ckwirkenden Gew�hrung einer Rente wegen verminderter Er-
werbsf�higkeit kommt.

b) Kenntnis des erstattungspflichtigen Leistungstr�gers

Nach § 103 Abs. 1 Halbs. 1 besteht eine Erstattungspflicht des zust�ndigen
Leistungstr�gers nur, soweit dieser nicht bereits selbst geleistet hat, bevor er
von der Leistung des anderen Tr�gers Kenntnis erlangt hat. Der zust�ndige
Leistungstr�ger ist dann seiner Leistungspflicht gegen�ber dem Leistungsbe-
rechtigten nachgekommen. bzw. er leistet mit befreienderWirkung an den Be-
rechtigten, solange er von der Vorleistung keineKenntnis hat (vgl. denRechts-
gedanken der §§ 407 Abs. 1 und 412 BGB). Ihn trifft auch vor der Auszahlung
der Leistung keine Ermittlungspflicht, ob ein anderer Tr�ger Leistungen er-
bracht hat; § 87 Abs. 2 (betreffend die Auszahlung von Leistungsnachzahlun-
gen bei Anspruchs�bergang) bleibt davon unber�hrt.

Ein kenntnisbezogener Erstattungsausschluss im Hinblick auf § 103 Abs. 1
Teilsatz 2 greift nur dann,wenn der erstattungspflichtige Leistungstr�ger eine
positive Kenntnis von der Leistung des anderen Tr�gers gehabt hat. Das bloße
Kennenm�ssen reicht nicht aus, d. h. eine fahrl�ssigeUnkenntnis (selbst in der
FormeinergrobenFahrl�ssigkeit, die inderGesetzesspracheauchals „Leicht-
fertigkeit“ bezeichnet wird) steht der Kenntnis nicht gleich. Der zust�ndige
Leistungstr�ger hat im �brigen nicht bereits mit dem Eingang der Mitteilung
bei seiner Poststelle bzw. bei einem internen IT-System die Kenntnis erlangt;
entscheidend ist vielmehr die Kenntnisnahme durch einen Mitarbeiter, dem
die Bearbeitung der Sozialleistungsangelegenheit obliegt. Die Kenntnis muss
sich auf die Leistungsart, die Leistungszeit und die Leistungsh�he erstrecken.

Der erstattungsberechtigte Leistungstr�ger kann aber gegen�ber dem als er-
stattungspflichtig in Betracht kommenden Tr�ger denm�glichenErstattungs-
anspruch ank�ndigen, um den pflichtigen Tr�ger „b�sgl�ubig“ zu machen.
Nach allgemeinen Grunds�tzen von Treu und Glauben (vgl. § 242 BGB) kann
sichdererstattungspflichtigeTr�gerdannnicht auf eine vorgeblicheUnkennt-
nis berufen. Ein Verstoß gegen Treu und Glaubenwird aber zu verneinen sein,
wenn bei positiver Kenntnis (von der Leistung des anderen Tr�gers) aufgrund
fehlerhaften Verwaltungshandelns der Anspruch nicht geltend gemacht wird.
Im�brigen beruht die gesamteRegelung des Teilsatzes 2 des § 103Abs. 1 –wie
bereits angedeutet – auf allgemeinen Rechtsgrunds�tzen, die sich auch in den
zivilrechtlichen §§ 407 Abs. 1 und 412 BGB niedergeschlagen haben.

Die objektive Beweislast f�r die Kenntnis des erstattungspflichtigen Leis-
tungstr�gers liegt beim erstattungsberechtigten Tr�ger. Falls dieser in Un-
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